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Beschlussempfehlung
des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
– Drucksache 16/12100 –

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes
(Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz – FMStErgG)

b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 16/12224 –

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes
(Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz – FMStErgG)

A. Problem

Die seit dem Sommer 2007 als Bankenkrise in den USA ihren Ausgang nehmen-
den Turbulenzen auf den Geld- und Kapitalmärkten haben sich zu einer weltwei-
ten Finanzmarktkrise entwickelt. Mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz
sind im vergangenen Jahr die Rahmenbedingungen zur Beruhigung der Lage auf
den Finanzmärkten geschaffen worden. Die seit dem Inkrafttreten der Bestim-
mungen gesammelten Erfahrungen lassen nunmehr Ergänzungen im Finanz-
marktstabilisierungsfondsgesetz und in den gesellschaftsrechtlichen Begleit-
maßnahmen für Rekapitalisierungsmaßnahmen erforderlich erscheinen, um
dem Fonds eine flexiblere Handhabung der vorhandenen Stabilisierungsinstru-
mente und dem Bund eine erleichterte Übernahme zum Zweck der Stabilisie-
rung zu ermöglichen. Eine weitere Zuspitzung der Lage an den Finanzmärkten
soll verhindert und durch staatliches Handeln das Vertrauen in den Finanzmarkt
wiederhergestellt werden.

B. Lösung

Mit den gleichlautenden Gesetzentwürfen wird angestrebt, Anpassungen bei
den gesellschafts- und übernahmerechtlichen Begleitregelungen des Finanz-
marktstabilisierungsgesetzes vorzunehmen. Stabilisierungsmaßnahmen für Un-
ternehmen, die die Leistungen des Stabilisierungsfonds in Anspruch nehmen
oder dieses beabsichtigen, sollen schnell und effektiv greifen. Übernahmen zum
Zweck der Stabilisierung werden erleichtert. Die Gesetzentwürfe schaffen fer-
ner die bis zum 30. Juni 2009 befristete Möglichkeit, zur Sicherung der Finanz-
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marktstabilität Anteile an einem Unternehmen des Finanzsektors und Wertpa-
pierportfolien zugunsten des Bundes oder des Finanzmarktstabilisierungsfonds
gegen angemessene Entschädigung zu verstaatlichen. Die Enteignung ist nur zu-
lässig, wenn andere rechtlich und wirtschaftlich zumutbare Lösungen zur Siche-
rung der Finanzmarktstabilität nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Finanzausschuss empfiehlt insbesondere folgende Veränderungen:

– Laufzeitverlängerung für Garantien auf 60 Monate nur in begründeten Fällen
und für maximal ein Drittel der einem Unternehmen gewährten Garantien;

– Verkürzung der Frist für den Nachweis des Anteilsbesitzes;

– Senkung des Schwellenwertes für den Ausschluss von Minderheitsaktionä-
ren auf 90 Prozent;

– Verpflichtung zur Reprivatisierung unverzüglich nach der nachhaltigen Sta-
bilisierung des Unternehmens und Evaluierungspflicht;

– vorherige Unterrichtung des Finanz- und des Haushaltsausschusses über den
Erlass einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 1 des Rettungsübernahmenge-
setzes.

Annahme in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP und DIE
LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Bund, Ländern und Gemeinden entstehen aufgrund des Gesetzes keine zusätz-
lichen Kosten.

E. Bürokratiekosten

Für die Unternehmen werden nur geringe, für Bürgerinnen und Bürger sowie die
Verwaltung werden keine Informationspflichten eingeführt, vereinfacht oder ab-
geschafft.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

die Gesetzentwürfe auf Drucksachen 16/12100, 16/12224 in der aus der nach-
folgenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Berlin, den 18. März 2009

Der Finanzausschuss

Eduard Oswald
Vorsitzender

Leo Dautzenberg
Berichterstatter

Ortwin Runde
Berichterstatter

Frank Schäffler
Berichterstatter

Dr. Axel Troost
Berichterstatter

Dr. Gerhard Schick
Berichterstatter
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E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e  d e s  7 .  A u s s c h u s s e s
—

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zur weiteren Stabilisierung des Finanzmarktes
(Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz – FMStErgG)
– Drucksachen 16/12100, 16/12224 –
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss)

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren
Stabilisierung des Finanzmarktes

(Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz –
FMStErgG)

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

Das Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz vom 17. Ok-
tober 2008 (BGBl. I S. 1982) wird wie folgt geändert:

0. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 5
folgende Angabe eingefügt:

„§ 5a Anteilserwerb“.

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. § 3a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) u n v e r ä n d e r t

bb) u n v e r ä n d e r t

Entwurf eines Gesetzes zur weiteren
Stabilisierung des Finanzmarktes

(Finanzmarktstabilisierungsergänzungsgesetz –
FMStErgG)

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

Das Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz vom 17. Ok-
tober 2008 (BGBl. I S. 1982) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „oder beauf-
sichtigte Finanzkonglomeratsunternehmen“ durch die
Wörter „ , Versicherungs-Holdinggesellschaften oder ge-
mischte Versicherungs-Holdinggesellschaften“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt:

„Arrest oder andere Maßnahmen der Zwangsvollstre-
ckung in den Fonds finden nicht statt. § 394 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwen-
den.“

b) Im neuen Satz 5 wird das Wort „Berlin“ durch die
Wörter „der Sitz der Deutschen Bundesbank“ ersetzt.

3. § 3a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird das Wort „Fonds“ durch das Wort
„Bund“ ersetzt.

bb) Die folgenden Sätze werden angefügt:

„Die Anstalt ist berechtigt, von Unternehmen des
Finanzsektors, die eine Stabilisierungsmaßnahme
nach den §§ 6 bis 8 beantragen, die Erstattung von
Kosten auf der Grundlage einer Verpflichtungser-
klärung oder eines Vertrages zu verlangen oder
diese durch Verwaltungsakt festzusetzen. Zu den
Kosten gehören auch Kosten Dritter, derer sich
die Anstalt gemäß Satz 1 bedient.“
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3a. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe §§ 6
bis 8“ durch die Angabe „§§ 5a bis 8“ er-
setzt und werden nach den Wörtern „Bun-
desministerium der Finanzen“ die Wörter
„in den Fällen der §§ 6 bis 8“ sowie nach
den Wörtern „auf Antrag des Unterneh-
mens des Finanzsektors“ ein Komma ein-
gefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter
„nach diesem Gesetz“ durch die Wörter
„nach den §§ 6 bis 8“ ersetzt.

3b. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

„§5a

Anteilserwerb

Der Fonds ist berechtigt, im Zusammenhang
mit der Stabilisierung eines Unternehmens des
Finanzsektors Anteile an dem betroffenen Un-
ternehmen von diesem oder von Dritten zu er-
werben. Ein solcher Anteilserwerb soll nur er-
folgen, wenn ein wichtiges Interesse des
Bundes vorliegt und der vom Bund erstrebte
Zweck sich nicht besser und wirtschaftlicher
auf andere Weise erreichen lässt. Die §§ 65
bis 69 der Bundeshaushaltsordnung finden
keine Anwendung.“

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Das Bundes-
ministerium der Finanzen“ durch die Wörter „Der
Fonds“ und die Angabe „36 Monaten“ durch die An-
gabe „60 Monaten“ ersetzt und wird am Ende vor
dem Punkt der folgende Satzteil eingefügt: „; die
Laufzeit der abzusichernden Verbindlichkeiten
darf 60 Monate nicht und 36 Monate nur in be-
gründeten Ausnahmefällen und für maximal ein
Drittel der einem Unternehmen gewährten Garan-
tien übersteigen“.

b) u n v e r ä n d e r t

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Das Bundes-
ministerium der Finanzen“ durch die Wörter „Der
Fonds“ und die Angabe „36 Monaten“ durch die An-
gabe „60 Monaten“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Soweit Schuldtitel und sonstige Forderungen
vom Fonds garantiert sind,

1. ist die vorzeitige Geltendmachung der Forderun-
gen, auch auf Grund einer Kündigung, ausge-
schlossen,

2. dürfen die Inhaber ihre Forderungen nicht durch
Arrest oder Zwangsvollstreckung gegenüber dem
Emittenten geltend machen. § 394 Satz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwen-
den,

3. nehmen die Inhaber am Insolvenzverfahren über
das Vermögen des Schuldners nicht teil.

In einem Insolvenzverfahren über das Vermögen des
Schuldners der Forderungen kann der Fonds seine
Rückgriffsforderungen gegen den Schuldner als In-
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5. In § 9 Absatz 1 werden die Wörter „nach den §§ 7 und 8
dieses Gesetzes“ durch die Wörter „nach den §§ 5a, 7
und 8 dieses Gesetzes und von Maßnahmen nach den
§§ 1 und 4 des Rettungsübernahmegesetzes“ ersetzt.

6. In § 13 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Der Fonds kann sich auch nach dem 31. Dezem-
ber 2009 an Unternehmen des Finanzsektors beteiligen,
an denen er auf Grund von Maßnahmen nach § 7 bereits
beteiligt ist, soweit dies erforderlich ist, um den Anteil
seiner Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen aufrecht-
zuerhalten oder gewährte Stabilisierungsmaßnahmen ab-
zusichern.“

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Beschleunigung und
Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie

Risikopositionen von Unternehmen des Finanz-
sektors durch den Fonds „Finanzmarkt-

stabilisierungsfonds – FMS“

Das Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des
Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unter-
nehmen des Finanzsektors durch den Fonds „Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds – FMS“ vom 17. Oktober 2008
(BGBl. I S. 1982, 1986) wird wie folgt geändert:

1. u n v e r ä n d e r t

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 7 wird durch folgende Angaben er-
setzt:

„§ 7 Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Kapital-
herabsetzung

§ 7a Bedingtes Kapital

§ 7b Schaffung eines genehmigten Kapitals durch
die Hauptversammlung

§ 7c Eintragung von Hauptversammlungsbeschlüs-
sen

§ 7d Ausschluss der aktienrechtlichen Vorschriften
über verbundene Unternehmen

§ 7e Kapitalmaßnahmen durch Dritte um Zu-
sammenhang mit einer Stabilisierungsmaß-
nahme“.

b) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 Wertpapiererwerbs- und Übernahmeangebote;
Ausschluss von Minderheitsaktionären“.

solvenzforderung anmelden. § 41 Absatz 2 der Insol-
venzordnung findet insoweit keine Anwendung.“

5. In § 9 Absatz 1 werden nach den Wörtern „§§ 7 und 8
dieses Gesetzes“ die Wörter „und von Maßnahmen nach
den §§ 1 und 4 des Rettungsübernahmegesetzes“ einge-
fügt.

6. In § 13 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Der Fonds kann sich auch nach dem 31. Dezem-
ber 2009 an Unternehmen des Finanzsektors beteiligen,
an denen er auf Grund von Maßnahmen nach § 7 bereits
beteiligt ist, soweit dies erforderlich ist, um den Anteil
seiner Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen aufrecht-
zuerhalten oder gewährte Stabilisierungsmaßnahmen ab-
zusichern.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Beschleunigung und
Vereinfachung des Erwerbs von Anteilen an sowie

Risikopositionen von Unternehmen des Finanz-
sektors durch den Fonds „Finanzmarkt-

stabilisierungsfonds – FMS“

Das Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des
Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unter-
nehmen des Finanzsektors durch den Fonds „Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds – FMS“ vom 17. Oktober 2008
(BGBl. I S. 1982, 1986) wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift werden folgende Kurzbezeichnung und
Abkürzung angefügt:

„(Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz –
FMStBG)“.

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 7 wird durch folgende Angaben er-
setzt:

„§ 7 Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Kapital-
herabsetzung

§ 7a Bedingtes Kapital

§ 7b Schaffung eines genehmigten Kapitals durch
die Hauptversammlung

§ 7c Eintragung von Hauptversammlungsbeschlüs-
sen

§ 7d Ausschluss der aktienrechtlichen Vorschriften
über verbundene Unternehmen“.

b) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt gefasst:

„§ 12 Wertpapiererwerbs- und Übernahmeangebote“.
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c) u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

Kapitalerhöhung gegen Einlagen
und Kapitalherabsetzung

(1) Wird im Zusammenhang mit einer Rekapitalisie-
rung nach § 7 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgeset-
zes eine Hauptversammlung zur Beschlussfassung über
eine Kapitalerhöhung gegen Einlagen einberufen, gilt
§ 16 Absatz 4 des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes entsprechend. Die Einberufungsfrist beträgt
mindestens einen Tag. Nach dem 2. August 2009 muss
die Einberufung zur Hauptversammlung abweichend von
Satz 2 spätestens am 21. Tag vor dem Tag der Hauptver-
sammlung erfolgen. Abweichend von § 123 Absatz 3
Satz 3 des Aktiengesetzes hat sich der Nachweis bei
börsennotierten Gesellschaften auf den Beginn des
18. Tages vor der Versammlung zu beziehen und muss
der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse bis spätestens am vierten Tag vor
der Hauptversammlung zugehen, soweit der Vor-
stand in der Einberufung der Hauptversammlung
keine kürzere Frist für den Zugang des Nachweises
bei der Gesellschaft vorsieht; abweichende Satzungs-
bestimmungen sind unbeachtlich. Die vorstehenden
Regelungen gelten entsprechend, wenn die Kapitalerhö-
hung nicht nur von dem Fonds, sondern auch von Dritten
gezeichnet werden kann oder die Tagesordnung der
Hauptversammlung neben der Beschlussfassung über die
Kapitalerhöhung noch andere Gegenstände enthält.

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

c) Die folgenden Angaben werden angefügt:

„§ 18 Anfechtung, Gesellschafterdarlehen und wirt-
schaftlich vergleichbare Forderungen, verdeck-
te Sacheinlage

§ 19 Keine Kündigung bei Übernahme einer Beteili-
gung“.

3. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz findet Anwendung auf Unternehmen
des Finanzsektors im Sinne des § 2 des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes, denen zum Zwecke der Stabi-
lisierung des Finanzmarktes Stabilisierungsmaßnahmen
gewährt werden. Die §§ 7 bis 7d finden auch dann An-
wendung, wenn die Einberufung der Hauptversammlung
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt ist.“

4. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

Kapitalerhöhung gegen Einlagen
und Kapitalherabsetzung

(1) Wird im Zusammenhang mit einer Rekapitalisie-
rung nach § 7 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgeset-
zes eine Hauptversammlung zur Beschlussfassung über
eine Kapitalerhöhung gegen Einlagen einberufen, gilt
§ 16 Absatz 4 des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes entsprechend. Die Einberufungsfrist beträgt
mindestens einen Tag. Nach dem 2. August 2009 muss
die Einberufung zur Hauptversammlung abweichend von
Satz 2 spätestens am 21. Tag vor dem Tag der Hauptver-
sammlung erfolgen. Die vorstehenden Regelungen gelten
entsprechend, wenn die Kapitalerhöhung nicht nur von
dem Fonds, sondern auch von Dritten gezeichnet werden
kann oder die Tagesordnung der Hauptversammlung ne-
ben der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung noch
andere Gegenstände enthält.

(2) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapi-
tals gegen Einlagen im Zusammenhang mit einer Reka-
pitalisierung nach § 7 des Finanzmarktstabilisierungs-
fondsgesetzes bedarf der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Abweichende Satzungsbestimmungen sind un-
beachtlich.

(3) Wird das Bezugsrecht ganz oder teilweise im Be-
schluss über die Erhöhung des Grundkapitals im Zusam-
menhang mit einer Rekapitalisierung nach § 7 ausge-
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(4) u n v e r ä n d e r t

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) u n v e r ä n d e r t

5. Nach § 7 werden folgende §§ 7a bis 7e eingefügt:

„§ 7a

u n v e r ä n d e r t

§ 7b

u n v e r ä n d e r t

schlossen, bedarf der Beschluss einer Mehrheit, die
mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen oder
des vertretenen Grundkapitals umfasst. Die einfache
Mehrheit reicht, wenn die Hälfte des Grundkapitals ver-
treten ist. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Der Aus-
schluss des Bezugsrechts zur Zulassung des Fonds zur
Übernahme der Aktien ist in jedem Fall zulässig und an-
gemessen.

(4) Eine vorherige Leistung durch den Fonds in das
Vermögen der Gesellschaft kann der Einlagepflicht zuge-
ordnet werden und befreit den Fonds von seiner Einlage-
pflicht.

(5) Die Bestimmungen des § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3,
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 gelten sinngemäß; an die
Stelle des Vorstandes in § 5 Absatz 1 Satz 2 und 3 tritt die
Hauptversammlung.

(6) Eine Herabsetzung des Grundkapitals im Zusam-
menhang mit einer Rekapitalisierung nach § 7 des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes kann mit einer
Mehrheit nach Absatz 3 Satz 1 oder 2 beschlossen wer-
den. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Auf die Einberu-
fung zur Hauptversammlung ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden.

(7) Aktionäre, die eine für den Fortbestand der Gesell-
schaft erforderliche Kapitalmaßnahme, insbesondere
durch ihre Stimmrechtsausübung oder die Einlegung un-
begründeter Rechtsmittel, verzögern oder vereiteln, sind
der Gesellschaft gesamtschuldnerisch zum Schadenersatz
verpflichtet. Ein Aktionär kann nicht geltend machen,
dass seine Stimmrechtsausübung für das Beschlussergeb-
nis deshalb nicht ursächlich war, weil auch andere Aktio-
näre ihr Stimmrecht in gleicher Weise ausgeübt haben.“

5. Nach § 7 werden folgende §§ 7a bis 7d eingefügt:

„§ 7a

Bedingtes Kapital

(1) Eine bedingte Kapitalerhöhung im Zusammenhang
mit einer Rekapitalisierung nach § 7 des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes kann auch zur Gewährung von
Umtausch- oder Bezugsrechten an den Fonds als stillen
Gesellschafter beschlossen werden. Der Beschluss bedarf
einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen. § 192 Absatz 3
Satz 1 des Aktiengesetzes gilt nicht; eine Anrechnung auf
sonstige bedingte Kapitalien erfolgt nicht. § 194 Absatz 1
Satz 2 des Aktiengesetzes gilt entsprechend. Es genügt,
wenn in dem Beschluss oder dem damit verbundenen Be-
schluss nach § 15 Absatz 2 der Mindestausgabebetrag
oder die Grundlagen für die Festlegung des Ausgabe-
betrages oder des Mindestausgabebetrages bestimmt
werden. Im Übrigen ist § 7 Absatz 1 und 2 Satz 2 entspre-
chend anzuwenden.

(2) § 3 Absatz 6 und § 5 gelten entsprechend.

§ 7b

Schaffung eines genehmigten Kapitals
durch die Hauptversammlung

(1) Der Beschluss der Hauptversammlung, mit dem
der Vorstand ermächtigt wird, im Zusammenhang mit
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§ 7c

Eintragung von Hauptversammlungsbeschlüssen

Ein Beschluss der Hauptversammlung nach den §§ 7,
7a und 7b ist unverzüglich zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden. Er ist, sofern er nicht offen-
sichtlich nichtig ist, unverzüglich in das Handelsregister
einzutragen. Klagen und Anträge auf Erlass von Ent-
scheidungen im einstweiligen Anordnungsverfahren ste-
hen der Eintragung nicht entgegen. § 246a Absatz 4 des
Aktiengesetzes gilt entsprechend. Dasselbe gilt für die
Beschlussfassungen von Vorstand und Aufsichtsrat auf
Grund einer Ermächtigung nach § 7b.

§ 7d

Ausschluss der aktienrechtlichen Vorschriften
über verbundene Unternehmen

Die Vorschriften des Aktiengesetzes über herrschende
Unternehmen sind auf den Fonds, den Bund und die von
ihnen errichteten Körperschaften, Anstalten und Sonder-
vermögen sowie die ihnen nahestehenden Personen oder
sonstige von ihnen mittelbar oder unmittelbar abhängi-
gen Unternehmen nicht anzuwenden. Dies gilt nicht für
die Anwendung von Vorschriften über die Vertretung der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat eines vom Fonds be-
herrschten Unternehmens.

§ 7 e

Kapitalmaßnahmen durch Dritte im Zusammenhang
mit einer Stabilisierungsmaßnahme

Die §§ 7 bis 7d gelten bis zum 31. Dezember 2009
entsprechend für Kapitalmaßnahmen im Zusammen-
hang mit einer Stabilisierungsmaßnahme nach den
§§ 6 bis 8 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgeset-
zes, bei denen die neuen Aktien auch oder ausschließ-
lich durch Dritte gezeichnet werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn durch die Kapitalmaßnahmen die
Voaussetzung für eine Maßnahme nach § 6 des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes geschaffen
werden soll.“

einer Rekapitalisierung nach § 7 des Finanzmarktstabili-
sierungsfondsgesetzes das Grundkapital bis zu einem be-
stimmten Nennbetrag durch Ausgabe neuer Aktien gegen
Einlagen zu erhöhen (§ 202 Absatz 2 des Aktiengeset-
zes), bedarf einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
§ 202 Absatz 3 Satz 1 des Aktiengesetzes gilt nicht; eine
Anrechnung auf sonstige genehmigte Kapitalien erfolgt
nicht. Im Übrigen ist § 7 Absatz 1 und 2 Satz 2 entspre-
chend anzuwenden.

(2) Wird das Bezugsrecht ganz oder teilweise im Er-
mächtigungsbeschluss ausgeschlossen oder wird hierin
vorgesehen, dass der Vorstand über den Ausschluss des
Bezugsrechts entscheidet, gilt § 7 Absatz 3 entsprechend.

(3) Für die Ausgabe der neuen Aktien gelten § 3 Ab-
satz 5 und 6 sowie § 5 entsprechend.

§ 7c

Eintragung von Hauptversammlungsbeschlüssen

Ein Beschluss der Hauptversammlung nach den §§ 7,
7a und 7b ist unverzüglich zur Eintragung in das Han-
delsregister anzumelden. Er ist, sofern er nicht offen-
sichtlich nichtig ist, unverzüglich in das Handelsregister
einzutragen. Klagen und Anträge auf Erlass von Ent-
scheidungen im einstweiligen Anordnungsverfahren ste-
hen der Eintragung nicht entgegen. § 246a Absatz 4
Satz 2 des Aktiengesetzes gilt entsprechend. Dasselbe
gilt für die Beschlussfassungen von Vorstand und Auf-
sichtsrat auf Grund einer Ermächtigung nach § 7b.

§ 7d

Ausschluss der aktienrechtlichen Vorschriften
über verbundene Unternehmen

Die Vorschriften des Aktiengesetzes über herrschende
Unternehmen sind auf den Fonds, den Bund und die von
ihnen errichteten Körperschaften, Anstalten und Sonder-
vermögen sowie die ihnen nahestehenden Personen oder
sonstige von ihnen mittelbar oder unmittelbar abhängi-
gen Unternehmen nicht anzuwenden. Dies gilt nicht für
die Anwendung von Vorschriften über die Vertretung der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat eines vom Fonds be-
herrschten Unternehmens.“
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6. u n v e r ä n d e r t

7. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§12

Wertpapiererwerbs- und Übernahmeangebote;
Ausschluss von Minderheitsaktionären

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Gibt der Bund oder der Fonds im Zusammenhang
mit einer Stabilisierung ein Angebot im Sinne des § 2
Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegeset-
zes zum Erwerb von Wertpapieren eines Unternehmens
des Finanzsektors im Sinne des § 2 Absatz 1 des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes ab, gilt Folgen-
des:

1. Die Annahmefrist darf unter Abweichung von § 16 Ab-
satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
nicht weniger als zwei Wochen betragen. Die weitere
Annahmefrist im Sinne des § 16 Absatz 2 Satz 1 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes entfällt.
Die Schwellenwerte in § 39a Absatz 1 Satz 1 und 2 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes betragen
jeweils 90 Prozent. Die §§ 13, 16 Absatz 3 Satz 1 und
§ 22 Absatz 2 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegesetzes sind nicht anzuwenden.

2. In der Angebotsunterlage bedarf es nicht der Aufnah-
me der ergänzenden Angaben nach § 11 Absatz 2
Satz 3 Nr. 1 und 4 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes und der ergänzenden Anga-
ben nach § 2 Nummer 1 der WpÜG-Angebotsverord-
nung für solche Personen, die lediglich nach Maßgabe
des § 2 Absatz 5 Satz 3 des Wertpapiererwerbs- und

6. In § 9 Absatz 1 wird das Wort „und“ durch das Wort
„oder“ ersetzt.

7. § 12 wird wie folgt gefasst:

„§12

Wertpapiererwerbs- und Übernahmeangebote

(1) Wird die Kontrolle im Sinne des § 29 Absatz 2 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes über eine
Zielgesellschaft durch den Bund, den Fonds oder durch
ihre jeweiligen Tochtergesellschaften im Zusammenhang
mit einer Stabilisierung nach dem Finanzmarktstabilisie-
rungsfondsgesetz oder einer Maßnahme nach dem Ret-
tungsübernahmegesetz erlangt, so befreit sie die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von der Pflicht
zur Veröffentlichung nach § 35 Absatz 1 Satz 1 des Wert-
papiererwerbs- und Übernahmegesetzes und zur Abgabe
eines Angebots nach § 35 Absatz 2 Satz 1 des Wertpapier-
erwerbs- und Übernahmegesetzes.

(2) § 30 Absatz 2 des Wertpapiererwerbs- und Über-
nahmegesetzes findet keine Anwendung, wenn sich
Aktionäre einer Zielgesellschaft oder Personen oder Ge-
sellschaften, denen nach § 30 Absatz 1 oder 2 des Wert-
papiererwerbs- und Übernahmegesetzes Stimmrechte aus
Aktien dieser Zielgesellschaft zugerechnet werden, ihr
Verhalten in Bezug auf diese Zielgesellschaft auf Grund
einer Vereinbarung oder in sonstiger Weise mit dem
Fonds, dem Bund oder mit deren jeweiligen Tochter-
unternehmen im Zusammenhang mit Stabilisierungs-
maßnahmen nach § 7 oder § 8 des Finanzmarktsta-
bilisierungsfondsgesetzes über die Ausübung von
Stimmrechten oder in sonstiger Weise in Bezug auf die
Zielgesellschaft abstimmen.

(3) Gibt der Bund im Zusammenhang mit einer Stabi-
lisierung ein Angebot im Sinne des § 2 Absatz 1 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes zum Er-
werb von Wertpapieren eines Unternehmens des Finanz-
sektors im Sinne des § 2 Absatz 1 des Finanzmarktstabi-
lisierungsfondsgesetzes ab, gilt Folgendes:

1. Die Annahmefrist darf unter Abweichung von § 16 Ab-
satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
nicht weniger als zwei Wochen betragen. Die weitere
Annahmefrist im Sinne des § 16 Absatz 2 Satz 1 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes entfällt.
Die Schwellenwerte in § 39a Absatz 1 Satz 1 und 2 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes betragen
jeweils 90 Prozent. § 16 Absatz 3 Satz 1 und § 22 Ab-
satz 2 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes sind nicht anzuwenden.

2. In der Angebotsunterlage bedarf es nicht der Aufnah-
me der ergänzenden Angaben nach § 2 Nummer 1 der
WpÜG-Angebotsverordnung für solche Personen, die
lediglich nach Maßgabe des § 2 Absatz 5 Satz 3 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes als ge-
meinsam handelnde Personen gelten, aber tatsächlich
ihr Verhalten im Hinblick auf ihren Erwerb von Wert-
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Übernahmegesetzes als gemeinsam handelnde Perso-
nen gelten, aber tatsächlich ihr Verhalten im Hinblick
auf ihren Erwerb von Wertpapieren der Zielgesell-
schaft oder ihre Ausübung von Stimmrechten aus Ak-
tien der Zielgesellschaft nicht mit dem Bund oder dem
Fonds abstimmen.

3. Abweichend von § 31 Absatz 1 Satz 2 des Wertpa-
piererwerbs- und Übernahmegesetzes und den
§§ 4 bis 6 der WpÜG-Angebotsverordnung bemisst
sich der Mindestwert bei Übernahmeangeboten
nach Abschnit 4 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes nach dem gewichteten durch-
schnittlichen inländischen Börsenkurs während der
letzten zwei Wochen vor Bekanntgabe oder Bekannt-
werden der Absicht eines Übernahmeangebots. Das
gilt nicht, wenn dieser Wert über dem gewichteten
durchschnittlichen inländischen Börsenkurs während
des Zeitraums vom 1. bis zum 15. Februar 2009 liegt.
In diesem Fall ist der letztgenannte Wert der maßgeb-
liche Mindestwert. § 31 Absatz 4 und 5 des Wertpa-
piererwerbs- und Übernahmegesetzes findet keine
Anwendung.

(4) Der Fonds kann ein Verlangen nach § 327a
Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes stellen, wenn ihm
Aktien der Gesellschaft in Höhe von 90 Prozent des
Grundkapitals gehören. § 327b Absatz 3 des Aktien-
gesetzes ist nicht anzuwenden. Anstelle des § 327e
Absatz 2 des Aktiengesetzes findet § 7c Satz 2 bis 4
entsprechende Anwendung. Ist eine gegen die Wirk-
samkeit des Hauptversammlungsbeschlusses gerich-
tete Klage begründet, hat der Fonds den Aktionären
ihre Aktien Zug um Zug gegen Erstattung einer be-
reits gezahlten Abfindung zurückzuübertragen. Im
Übrigen sind die §§ 327a bis 327f des Aktiengesetzes
anzuwenden.“

8. u n v e r ä n d e r t

papieren der Zielgesellschaft oder ihre Ausübung von
Stimmrechten aus Aktien der Zielgesellschaft nicht
mit dem Bund oder dem Fonds abstimmen.

3. Abweichend von den §§ 4 bis 6 der WpÜG-Ange-
botsverordnung bemisst sich der Mindestwert nach
dem gewichteten durchschnittlichen inländischen
Börsenkurs während der letzten zwei Wochen vor Be-
kanntgabe oder Bekanntwerden der Absicht eines
Übernahmeangebots. Das gilt nicht, wenn dieser Wert
über dem gewichteten durchschnittlichen inländi-
schen Börsenkurs während des Zeitraums vom 1. bis
zum 15. Februar 2009 liegt. In diesem Fall ist der
letztgenannte Wert der maßgebliche Mindestwert.“

8. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt
geändert:

aa) In Satz 2 wird das Wort „Er“ durch das Wort „Sie“
ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die vorstehenden Sätze gelten entsprechend,
wenn sich im Rahmen einer Rekapitalisierung
nach § 7 des Finanzmarktstabilisierungsfondsge-
setzes neben dem Fonds auch Dritte als stille Ge-
sellschafter an dem Unternehmen beteiligen oder
die stille Beteiligung nach Gewährung der Einla-
ge ganz oder in Teilen an Dritte übertragen wird.“

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) In der Vereinbarung kann auch ein Umtausch
oder Bezugsrecht auf Aktien eingeräumt werden. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Ein
Umtausch- oder Bezugsrecht bedarf der Zustimmung
oder Ermächtigung der Hauptversammlung mit einer
Mehrheit, die mindestens zwei Drittel der abgegebe-
nen Stimmen oder des vertretenen Grundkapitals um-
fasst. Die einfache Mehrheit reicht, wenn die Hälfte
des gezeichneten Kapitals vertreten ist.“
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9. u n v e r ä n d e r t

10. u n v e r ä n d e r t

Artikel 3

u n v e r ä n d e r t

§ 1 u n v e r ä n d e r t

§ 2 u n v e r ä n d e r t

§ 3 u n v e r ä n d e r t

§ 4 u n v e r ä n d e r t

§ 5 u n v e r ä n d e r t

§ 6 u n v e r ä n d e r t

9. Dem § 16 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Der Fonds und von ihm abhängige Unternehmen
gelten als Zweckgesellschaften im Sinne des § 1 Ab-
satz 26 des Kreditwesengesetzes.“

10. Die folgenden §§ 18 und 19 werden angefügt:

„§ 18

Anfechtung, Gesellschafterdarlehen und
wirtschaftlich vergleichbare Forderungen,

verdeckte Sacheinlage

(1) Rechtshandlungen, die im Zusammenhang mit
Stabilisierungsmaßnahmen stehen, können nicht zu
Lasten des Fonds, des Bundes und der von ihnen errich-
teten Körperschaften, Anstalten und Sondervermögen
sowie der ihnen nahe stehenden Personen oder sonsti-
gen von ihnen mittelbar oder unmittelbar abhängigen
Unternehmen nach den Bestimmungen der Insolvenz-
ordnung und des Anfechtungsgesetzes angefochten
werden.

(2) Die Vorschriften über Gesellschafterdarlehen und
wirtschaftlich vergleichbare Forderungen, insbesonde-
re § 39 Absatz 1 Nummer 5 der Insolvenzordnung, gel-
ten nicht zulasten der in Absatz 1 genannten Personen
und Rechtsträger.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch zugunsten von
Rechtsnachfolgern, die in die Rechte und Pflichten in
Bezug auf die privilegierte Forderung oder Sicherheit
eintreten.

(4) Die Rechtsgrundsätze der verdeckten Sacheinla-
ge finden auf Rechtsgeschäfte zwischen dem Fonds und
Unternehmen des Finanzsektors keine Anwendung.

§ 19

Keine Kündigung bei Übernahme einer Beteiligung

Die Übernahme einer Beteiligung des Fonds an
einem Unternehmen des Finanzsektors stellt keinen
wichtigen Grund zur Kündigung eines Schuldverhält-
nisses dar und führt auch nicht zu einer automatischen
Beendigung von Schuldverhältnissen. Entgegenstehen-
de vertragliche Bestimmungen sind unwirksam.“

Artikel 3

Gesetz zur Rettung von Unternehmen zur
Stabilisierung des Finanzmarktes

(Rettungsübernahmegesetz – RettungsG)

Inhaltsübersicht

§ 1 Enteignung zur Sicherung der Finanzmarktstabilität

§ 2 Enteignungsakt

§ 3 Verfahren

§ 4 Entschädigung

§ 5 Rechtsschutz

§ 6 Befristung und Reprivatisierung
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§ 7 Rechte des Gremiums nach § 10a des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes und Unterrichtung des
Finanz- und des Haushaltsausschusses

§ 8 u n v e r ä n d e r t

§ 9 u n v e r ä n d e r t

§ 1

Enteignung zur Sicherung der Finanzmarktstabilität

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Die Enteignung ist entsprechend der folgenden Rege-
lungen nachrangig gegenüber anderen Mitteln.

1. u n v e r ä n d e r t

§ 7 Rechte des Gremiums nach § 10a des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes

§ 8 Verordnungsermächtigung

§ 9 Verkündung von Rechtsverordnungen

§ 1

Enteignung zur Sicherung der Finanzmarktstabilität

(1) Zur Sicherung der Finanzmarktstabilität können Ent-
eignungen nach Maßgabe dieses Gesetzes vorgenommen
werden.

(2) Zulässige Gegenstände einer Enteignung zur Siche-
rung der Finanzmarktstabilität können sein:

1. Anteile an Unternehmen des Finanzsektors im Sinne des
§ 2 Absatz 1 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgeset-
zes,

2. sonstige Rechte, die Bestandteile der Eigenmittel von
Unternehmen des Finanzsektors sind,

3. Anteile an Tochterunternehmen von Unternehmen des
Finanzsektors sowie sonstige Rechte, die Bestandteile
der Eigenmittel solcher Tochterunternehmen sind,

4. Forderungen oder Finanzinstrumente aus dem Vermögen
der Unternehmen nach Nummer 1 oder Nummer 3 sowie
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, deren Erfüllung
von dem betreffenden Unternehmen nach Nummer 1
oder Nummer 3 geschuldet wird und die in sachlichem
Zusammenhang zu den zu enteignenden Forderungen
oder Wertpapieren stehen, einschließlich Forderungen
und Verbindlichkeiten aus Derivate-, Pensions- und ähn-
lichen Geschäften.

Satz 1 Nummer 1 und 3 gilt nicht für Unternehmen des Fi-
nanzsektors, die in der Rechtsform einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts geführt werden oder an denen aus-
schließlich juristische Personen des öffentlichen Rechts
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. Wird ein Unter-
nehmen des Finanzsektors in der Rechtsform einer Kom-
manditgesellschaft geführt, gelten auch die Anteile an Kom-
plementären als Anteile im Sinne des Satzes 1 Nummer 1.
Entsprechendes gilt, wenn Tochterunternehmen im Sinne
des Satzes 1 Nummer 3 in der Rechtsform einer Kommandit-
gesellschaft geführt werden.

(3) Die Enteignungsgegenstände werden auf Enteig-
nungsbegünstigte übertragen. Enteignungsbegünstigte sind:

1. der Finanzmarktstabilisierungsfonds nach § 1 des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes (Fonds),

2. juristische Personen des öffentlichen Rechts oder des Pri-
vatrechts, deren Anteile ausschließlich vom Bund oder
von dem Fonds unmittelbar oder mittelbar gehalten wer-
den.

(4) Die Enteignung ist entsprechend der folgenden Rege-
lungen nachrangig gegenüber anderen Mitteln.

1. Die Enteignung ist nur zulässig, wenn sie für die Siche-
rung der Finanzmarktstabilität erforderlich ist und andere
rechtlich und wirtschaftlich zumutbare Lösungen in dem
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2. Voraussetzung für eine Enteignung nach Nummer 1 ist
insbesondere, dass

a) u n v e r ä n d e r t

b) u n v e r ä n d e r t

c) eine Übertragung des Enteignungsgegenstandes auf
den Enteignungsbegünstigten in dem für die Siche-
rung der Finanzmarktstabilität erforderlichen Zeit-
raum rechtssicher und zu wirtschaftlich zumutbaren
Bedingungen nicht auf weniger einschneidende Wei-
se, insbesondere nicht durch Maßnahmen nach dem
Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz er-
reicht werden kann (alternativer Erwerb). Eine Ent-
eignung ist nur zulässig, wenn sich die Enteignungs-
behörde zuvor um den alternativen Erwerb vergeblich
bemüht hat oder dieser angesichts der Dringlichkeit
keine ausreichende Aussicht auf Erfolg hat. Voraus-
setzung für die Enteignung ist insbesondere, dass
für eine entsprechende Kapitalmaßnahme in der
Hauptversammlung die erforderliche Mehrheit nicht
erreicht worden ist oder der Beschluss nicht rechtzei-
tig eingetragen wird.

§ 2

u n v e r ä n d e r t

für die Sicherung erforderlichen Zeitraum nicht mehr zur
Verfügung stehen, mit denen die Finanzmarktstabilität
gleichermaßen, aber auf weniger einschneidende Weise
gesichert werden kann.

2. Voraussetzung für eine Enteignung nach Nummer 1 ist
insbesondere, dass

a) die Sicherung der Finanzmarktstabilität eine Stabili-
sierung von Unternehmen nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 3 erfordert (Systemrelevanz),

b) für eine rechtssichere, nachhaltige und wirtschaftlich
zumutbare Stabilisierung von Unternehmen nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 Stabilisie-
rungsmaßnahmen nach dem Finanzmarktstabilisie-
rungsfondsgesetz nicht ausreichen,

c) eine Übertragung des Enteignungsgegenstandes auf
den Enteignungsbegünstigten in dem für die Siche-
rung der Finanzmarktstabilität erforderlichen Zeit-
raum rechtssicher und zu wirtschaftlich zumutbaren
Bedingungen nicht auf weniger einschneidende Wei-
se, insbesondere nicht durch Maßnahmen nach dem
Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungsgesetz er-
reicht werden kann (alternativer Erwerb). Eine Ent-
eignung ist nur zulässig, wenn sich die Enteignungs-
behörde zuvor ernsthaft um den alternativen Erwerb
vergeblich bemüht hat oder dieser angesichts der
Dringlichkeit keine ausreichende Aussicht auf Erfolg
hat; dies schließt ein, dass für eine entsprechende Ka-
pitalmaßnahme in der Hauptversammlung die erfor-
derliche Mehrheit nicht erreicht worden ist oder der
Beschluss nicht rechtzeitig eingetragen wird.

§ 2

Enteignungsakt

(1) Die Enteignung erfolgt durch Erlass einer Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung ohne Zustimmung des Bun-
desrates. Die Rechtsverordnung muss mindestens die fol-
genden Angaben enthalten:

1. eine genaue Bezeichnung des Enteignungsgegenstandes;

2. die Angabe des Enteignungsbegünstigten;

3. die Angabe, zu welchem Zeitpunkt der Enteignungsge-
genstand auf den Enteignungsbegünstigten übergeht
(Übergangszeitpunkt);

4. die Angabe, wo die Begründung für die Enteignung ver-
öffentlicht wird und elektronisch abrufbar ist;

5. Angaben zur Höhe der Entschädigung, sofern diese zum
Zeitpunkt des Erlasses der Rechtsverordnung bereits fest-
steht.

Die Begründung zur Rechtsverordnung ist im elektronischen
Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

(2) Zum Übergangszeitpunkt geht der Enteignungsgegen-
stand einschließlich aller damit zusammenhängender Rechte
auf den Enteignungsbegünstigten über. Außenstehende Be-
zugsrechte auf den Enteignungsgegenstand, etwa aus Wan-
del- und Optionsanleihen, erlöschen. Die Inhaber der Be-
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§ 3

u n v e r ä n d e r t

§ 4

u n v e r ä n d e r t

zugsrechte haben einen Anspruch auf eine angemessene
Barabfindung. Sind über enteignete Anteile an Unternehmen
nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 oder sonstige
Rechte im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Urkun-
den ausgegeben, so verbriefen sie ab dem Übergangszeit-
punkt bis zur Aushändigung an den Enteignungsbegünstig-
ten nur den Anspruch auf die Enteignungsentschädigung
nach § 4. Der Übergangszeitpunkt ist von Amts wegen un-
verzüglich in das Handelsregister einzutragen.

(3) § 19 des Finanzmarktstabilisierungsbeschleunigungs-
gesetzes gilt für einen nach Absatz 2 erfolgten Übergang von
Anteilen an Unternehmen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 und 3 oder von sonstigen Rechten im Sinne des § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 entsprechend.

(4) Die Mitgliedschaft eines Unternehmens nach § 1
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3, dessen Anteile
enteignet wurden, in einer gesetzlichen Entschädigungsein-
richtung nach dem Einlagensicherungs- und Anlegerent-
schädigungsgesetz bleibt durch den Übergang der Anteile
unberührt.

§ 3

Verfahren

(1) Zuständig für die Durchführung des Enteignungsver-
fahrens ist das Bundesministerium der Finanzen als Enteig-
nungsbehörde.

(2) Das Verfahren beginnt mit der Entscheidung der Bun-
desregierung, ein Enteignungsverfahren nach diesem Gesetz
durchzuführen (Eröffnungsentscheidung). Die Eröffnungs-
entscheidung ist unverzüglich auf der Internetseite des Bun-
desministeriums der Finanzen und im elektronischen Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen.

(3) Die Enteignungsbehörde kann von der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundes-
bank sowie der Finanzmarktstabilisierungsanstalt Stellung-
nahmen zu der beabsichtigten Enteignung anfordern, insbe-
sondere zu der Frage, ob und inwieweit aus deren Sicht die
Voraussetzungen der Enteignung nach § 1 vorliegen.

(4) Die Enteignungsbehörde hört den oder die Eigentümer
des von einer Enteignung betroffenen Enteignungsgegen-
standes an und gibt in geeigneter Form Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Sie kann von einer Anhörung absehen, soweit
diese mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre
oder den Zweck der Enteignung gefährden würde.

§ 4

Entschädigung

(1) Für die Enteignung ist eine Entschädigung zu leisten.
Eine Entschädigung kann verlangen, wer in seinem Recht
durch die Enteignung beeinträchtigt wird und dadurch einen
Vermögensnachteil erleidet.

(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Enteignungs-
begünstigte verpflichtet. Die Zahlung erfolgt durch den
Fonds. In den Fällen des § 1 Absatz 3 Nummer 2 erfordert
eine Enteignung die vorherige Zustimmung des Enteig-
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nungsbegünstigten zu der Enteignung, insbesondere zu der
Verpflichtung aus Satz 1.

(3) Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verkehrs-
wert des Enteignungsgegenstandes. Werden Anteile an oder
sonstige Bestandteile der Eigenmittel von Unternehmen
nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 enteignet, so er-
folgt die Ermittlung des Verkehrswertes auf der Grundlage
einer Bewertung des Unternehmens. Die Verwaltungsorgane
des betroffenen Unternehmens sind verpflichtet, der Enteig-
nungsbehörde die für die Ermittlung des Unternehmenswer-
tes notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und
Auskünfte zu erteilen.

(4) Sind Enteignungsgegenstände zum Handel an einer
inländischen Börse zugelassen, so gilt für die Ermittlung des
Verkehrswertes Folgendes:

1. Der Verkehrswert bemisst sich in der Regel nach dem ge-
wichteten durchschnittlichen inländischen Börsenpreis
des Enteignungsgegenstandes während der letzten zwei
Wochen vor dem Tag der Eröffnungsentscheidung, es sei
denn, dass der Durchschnittspreis innerhalb der letzten
drei Tage vor der Eröffnungsentscheidung niedriger ist;
in dem zuletzt genannten Fall ist dieser niedrigere Bör-
senpreis zugrunde zu legen. Der gewichtete durchschnitt-
liche inländische Börsenpreis ist der nach Umsätzen ge-
wichtete Durchschnittspreis der der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) nach § 9
des Wertpapierhandelsgesetzes als börslich gemeldeten
Geschäfte. Die Bundesanstalt übermittelt der Enteig-
nungsbehörde den Durchschnittspreis unverzüglich nach
der Eröffnungsentscheidung.

2. Ist die Absicht einer Enteignung vor dem Tag der Eröff-
nungsentscheidung bekannt geworden und können nach-
folgende Auswirkungen auf den Börsenpreis des Enteig-
nungsgegenstandes nicht ausgeschlossen werden, so tritt
an die Stelle des Tages der Eröffnungsentscheidung der
Tag, an dem die Absicht der Entscheidung bekannt ge-
worden ist. Dieser ist in der Rechtsverordnung nach § 2
Absatz 1 zu benennen.

3. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein nach Absatz 3
Satz 2 ermittelter Verkehrswert des Enteignungsgegen-
standes von dem nach Maßgabe des Börsenpreises ermit-
telten Wert erheblich abweichen würde, ist eine Unter-
nehmensbewertung nach Absatz 3 Satz 2 durchzuführen.
Ergibt sich hieraus ein Wert des Enteignungsgegenstan-
des, der von dem nach Maßgabe des Börsenpreises ermit-
telten Wert erheblich abweicht, soll dieser Wert der Er-
mittlung des Verkehrswertes nach Absatz 3 Satz 1
zugrunde gelegt werden.

(5) Die Entschädigung ist durch einmalige Zahlung eines
Geldbetrages zu leisten. Die Entschädigungszahlung ist mit
Ablauf des Tages, in den der Übergangszeitpunkt fällt, fällig.
Die Höhe der Entschädigung wird in der Rechtsverordnung
nach § 2 Absatz 1 oder durch das Bundesministerium der Fi-
nanzen gesondert bekannt gemacht.

(6) Entschädigungsbeträge sind mit 2 Prozentpunkten
über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich von dem Übergangszeitpunkt an zu verzinsen.
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§ 5

Rechtsschutz

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Eine Unwirksamkeitserklärung nach Absatz 3 Satz 2
lässt die Wirksamkeit des Übergangs der Enteignungsgegen-
stände nach § 2 Absatz 2 Satz 1 unberührt. Diejenigen Per-
sonen, die zum Übergangszeitpunkt Eigentümer der Enteig-
nungsgegenstände waren, und deren Rechtsnachfolger
können binnen eines Monats nach Veröffentlichung der Ent-
scheidung nach Absatz 3 Satz 3 die Rückübertragung des
Gegenstandes Zug um Zug gegen Rückzahlung der nach § 4
gewährten Entschädigung verlangen; ein entsprechender
Antrag ist an den Enteignungsbegünstigten zu richten.
Der Enteignungsbegünstigte kann von den in Satz 2 bezeich-
neten Personen die Rücknahme der Enteignungsgegenstände
gegen Rückzahlung der nach § 4 gewährten Entschädigung
verlangen.

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) u n v e r ä n d e r t

§ 5

Rechtsschutz

(1) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im ersten
und letzten Rechtszug auf Antrag über die Gültigkeit von
Rechtsverordnungen nach § 2.

(2) Den Antrag kann jede natürliche oder juristische Per-
son, die geltend macht, durch die Rechtsverordnung in ihren
Rechten verletzt zu sein, innerhalb von zwei Wochen nach
Verkündung der Rechtsverordnung stellen. Er ist gegen die
Bundesrepublik Deutschland zu richten. Die Entscheidung
soll binnen vier Wochen nach Antragstellung ergehen.

(3) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet über den
Antrag durch Urteil, oder, wenn es eine mündliche Verhand-
lung nicht für erforderlich hält, durch Beschluss. Kommt das
Bundesverwaltungsgericht zu der Überzeugung, dass die
Rechtsverordnung rechtswidrig ist, so erklärt es sie mit all-
gemeiner Verbindlichkeit für unwirksam. Die Entschei-
dungsformel ist vom Antragsgegner innerhalb von drei
Werktagen nach der Verkündung der Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts zu veröffentlichen.

(4) Eine Unwirksamkeitserklärung nach Absatz 3 Satz 2
lässt die Wirksamkeit des Übergangs der Enteignungsgegen-
stände nach § 2 Absatz 2 Satz 1 unberührt. Die zum Über-
gangszeitpunkt bestehenden Eigentümer der enteigneten Ge-
genstände und ihre Rechtsnachfolger können binnen eines
Monats nach Veröffentlichung der Entscheidung nach Ab-
satz 3 Satz 3 die Rückübertragung des Gegenstandes Zug um
Zug gegen Rückzahlung der nach § 4 gewährten Entschädi-
gung verlangen. Der Enteignungsbegünstigte kann von den
in Satz 2 bezeichneten Personen die Rücknahme der Enteig-
nungsgegenstände gegen Rückzahlung der nach § 4 gewähr-
ten Entschädigung verlangen.

(5) Ein Anspruch auf Rückübertragung nach Absatz 4
Satz 2 ist ausgeschlossen, wenn kein Antrag nach Absatz 1
innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 gestellt wurde oder
ein innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 gestellter An-
trag von dem Bundesverwaltungsgericht abgelehnt wurde.

(6) Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Antrag eine
einstweilige Anordnung erlassen, wenn dies dringend gebo-
ten ist, um schwere und unzumutbare Nachteile abzuwehren,
die nach einer Unwirksamkeitserklärung nach Absatz 3
Satz 2 nicht beseitigt werden können. Der Antrag ist inner-
halb von zwei Wochen nach Verkündung der Rechtsverord-
nung nach § 2 zu stellen; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
Der Enteignungsbegünstigte darf innerhalb von zwei Wo-
chen nach Verkündung der Rechtsverordnung keine Maß-
nahmen ergreifen, die zu Nachteilen im Sinne des Satzes 1
führen können. Eine einstweilige Anordnung lässt die Wirk-
samkeit eines bereits erfolgten Übergangs der Enteignungs-
gegenstände nach § 2 Absatz 2 Satz 1 unberührt.

(7) Der Bundesgerichtshof entscheidet in erster und letz-
ter Instanz über Streitigkeiten wegen der Höhe der nach § 4
zu gewährenden Entschädigung.
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§ 6

Befristung und Reprivatisierung

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Unternehmen, deren Anteile nach diesem Gesetz ent-
eignet wurden, sind unverzüglich wieder zu privatisieren,
sobald das Unternehmen nachhaltig stabilisiert worden ist.
Dies kann insbesondere durch eine Veräußerung von Antei-
len, eine Kapitalerhöhung oder in sonstiger Weise erfolgen.
Den Anteilsinhabern, deren Anteile nach § 2 übertragen
wurden, soll ein Recht auf bevorzugten Erwerb eingeräumt
werden.

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Die nachhaltige Stabilisierung des Unternehmens,
dessen Anteile nach diesem Gesetz enteignet worden
sind, ist durch den Enteignungsbegünstigten auf Kosten
des Unternehmens zu evaluieren. Eine erste Evaluierung
ist vor Ablauf von zwei Jahren nach Durchführung der
Enteignung durchzuführen. Weitere Evaluierungen sind
sodann jährlich durchzuführen. Über das Ergebnis der
Evaluierung ist das Gremium nach § 10a des Finanz-
marktstabilisierungsfondsgesetzes durch das Bundes-
ministerium der Finanzen zu unterrichten.

§ 7

Rechte des Gremiums nach § 10a des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes und Unterrichtung des

Finanz- und des Haushaltsausschusses

(1) Das Gremium nach § 10a des Finanzmarktstabilisie-
rungsfondsgesetzes wird vom Bundesministerium der Fi-
nanzen über alle nach diesem Gesetz eingeleiteten Ent-
eignungsmaßnahmen sowie über die Lage von Unterneh-
men nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 unterrichtet,
deren Anteile enteignet wurden. § 10a Absatz 2 Satz 2 und
Absatz 3 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes gilt
entsprechend.

(2) Der Finanz- und der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages sind vor Erlass einer Rechts-
verordnung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 über den Inhalt der
Rechtsverordnung zu informieren. Die Rechte des Gre-
miums nach § 10a des Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetzes bleiben unberührt.

§ 8

u n v e r ä n d e r t

§ 6

Befristung und Reprivatisierung

(1) Eine Entscheidung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 kann nur
bis zum 30. Juni 2009 getroffen werden. Die Rechtsverord-
nung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 kann nur bis zum 31. Oktober
2009 erlassen werden.

(2) Der Bund wird Unternehmen, deren Anteile nach die-
sem Gesetz enteignet wurden, wieder privatisieren, wenn das
Unternehmen nachhaltig stabilisiert worden ist. Dies kann
insbesondere durch eine Veräußerung von Anteilen, eine Ka-
pitalerhöhung oder in sonstiger Weise erfolgen. Den Anteils-
inhabern, deren Anteile nach § 2 übertragen wurden, soll ein
Recht auf bevorzugten Erwerb eingeräumt werden.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 1 kann der Enteig-
nungsbegünstigte auf ihn übergegangene Enteignungsge-
genstände jederzeit veräußern oder nach Maßgabe der allge-
meinen Bestimmungen die Ausgabe neuer Anteile des
Unternehmens herbeiführen, wenn dies der nachhaltigen
Stabilisierung des Unternehmens dient. Aus der Veräuße-
rung erzielte Einnahmen fließen dem Fonds zu.

§ 7

Rechte des Gremiums nach § 10a des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

Das Gremium nach § 10a des Finanzmarktstabilisierungs-
fondsgesetzes wird vom Bundesministerium der Finanzen
über alle nach diesem Gesetz eingeleiteten Enteignungsmaß-
nahmen sowie über die Lage von Unternehmen nach § 1 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 3 unterrichtet, deren Anteile ent-
eignet wurden. § 10a Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 des
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes gilt entsprechend.

§ 8

Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Be-
stimmungen erlassen über

1. das Enteignungsverfahren nach § 3,
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§ 9

u n v e r ä n d e r t

Artikel 4

u n v e r ä n d e r t

Artikel 5

Änderung der Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds-Verordnung

Die Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung vom
20. Oktober 2008 (eBAnz AT 123 2008 V1) wird wie folgt
geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Laufzeit der abzusichernden Verbindlichkeiten
darf 60 Monate nicht und 36 Monate nur in begrün-
deten Ausnahmefällen und bei maximal einem
Drittel der einem Unternehmen gewährten Garan-
tien übersteigen.“

b) Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

2. die Entschädigung nach § 4,

3. sonstige Maßnahmen, die zur Sicherstellung des
Zweckes dieses Gesetzes im Rahmen einer Enteignung
zur Sicherung der Finanzmarktstabilität nach § 1 erfor-
derlich sind.

§ 9

Verkündung von Rechtsverordnungen

Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können abwei-
chend von § 1 des Gesetzes über die Verkündung von Rechts-
verordnungen auch im elektronischen Bundesanzeiger* ver-
kündet werden. Auf Rechtsverordnungen, die im elektro-
nischen Bundesanzeiger verkündet werden, ist unter Angabe
der Stelle ihrer Veröffentlichung und des Tages ihres Inkraft-
tretens nachrichtlich im Bundesgesetzblatt hinzuweisen.

Artikel 4

Änderung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes

In Artikel 6 Absatz 3 des Finanzmarktstabilisierungsge-
setzes vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982) wird dem
neuen Absatz 2 folgender Satz angefügt:

„Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen
oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen
wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Absatz 2 zwi-
schen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenz-
verfahren hinter den in § 39 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 be-
zeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei
den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen.“

Artikel 5

Änderung der Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds-Verordnung

Die Finanzmarktstabilisierungsfonds-Verordnung vom
20. Oktober 2008 (eBAnz AT 123 2008 V1) wird wie folgt
geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Laufzeit der abzusichernden Verbindlichkeiten
darf 60 Monate nicht übersteigen.“

b) Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Die vom Fonds garantierten Verbindlichkeiten
müssen spätestens am 31. Dezember 2014 auslau-
fen. Der Fonds legt in den Garantiebedingungen
fest, dass Ansprüche aus der Garantie erlöschen,
wenn der Garantiebegünstigte seine Rechte nicht
unverzüglich nach Eintritt des Garantiefalles gel-
tend macht, spätestens aber nach Ablauf von
zwölf Monaten nach Eintritt des Garantiefalles.“

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter „die Vergü-
tungssysteme“ durch die Wörter „ihre Vergütungssys-
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Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

teme und die Vergütungssysteme der von ihnen be-
herrschten Unternehmen“ ersetzt.

b) Absatz 6 wird aufgehoben.

c) Die bisherigen Absätze 7 bis 10 werden die Absätze 6
bis 9 und der neue Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Insbesondere im Rahmen von Stabilisierungs-
maßnahmen nach den §§ 7 und 8 des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes soll der Fonds von dem
begünstigten Unternehmen die Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung verlangen, in welche die nach
den Absätzen 1 bis 6 festgelegten Bedingungen auf-
zunehmen sind. Werden die Bedingungen vertraglich
vereinbart, kann sich die Verpflichtungserklärung auf
den wesentlichen Inhalt der Bedingungen beschrän-
ken. Diese Verpflichtungserklärung ist von allen Mit-
gliedern der geschäftsführungsberechtigten Organe
des Unternehmens zu unterzeichnen. Die Bedingun-
gen können, auch wenn sie vertraglich vereinbart
wurden, auch durch Verwaltungsakt und Nebenbe-
stimmungen festgelegt oder geändert werden.“

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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